
Arbeitsrecht

AKAB e.V. in Aktion

Direktionsrecht des Arbeitgebers: „Darf der das?“

Personenzentrierung fordert Interessenvertretungen heraus

Immer wieder fragen Kollegen 
und Kolleginnen, ob z.B. die 
Lage der Arbeitszeit oder der 
Inhalt der Arbeitsaufgaben 
„einfach so“ durch den Vor-
gesetzten verändert werden 
darf. 
Das Direktionsrecht gibt dem 
Arbeitgeber einige Möglichkei-
ten – hat aber auch Grenzen
Als Direktionsrecht oder Wei-
sungsrecht wird das Recht des 
Arbeitgebers bezeichnet, die im 
Arbeitsvertrag oft nur allgemein 
umschriebenen Leistungspflich-
ten einseitig näher auszugestal-
ten und durch Weisungen zu 
konkretisieren. Rechtsgrundla-
ge des Direktionsrechts ist die 
Vorschrift des § 106 Gewerbe-
ordnung (GewO). Danach kann 
der Arbeitgeber Inhalt, Ort und 
Zeit der Arbeitsleistung sowie 
die Ordnung und das Verhalten 
der Beschäftigten im Betrieb 
nach billigem Ermessen näher 

20 Jahre AKAB – 1996-2016: 
Grund genug, zur Jubiläums-
veranstaltung auf der Burg 
Gleiberg bei Gießen u. a. den 
Ersten Beigeordneten des LWV 
Hessens einzuladen.
Die Podiumsdiskussion mit Dr. 
Andreas Jürgens (LWV), Werner 
Heimberg (Landesverband Le-
benshilfe) und Stefan Röhrhoff 
(ver.di) zur Ambulantisierung in 

der Behindertenhilfe war sehr 
informativ und brachte gleich-
zeitig, wie zu erwarten war, viel 
Gleichklang in den Aussagen.
Dies fängt damit an, dass selbst-
verständlich auch Interessenver-
tretungen den Grundsatz der 
UN-Behindertenkonvention un-
terstützen, nicht mehr institutio-
nen- sondern personenzentriert 
Menschen mit Handicaps die 
Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben zu ermöglichen. Und 

bestimmen. „Billiges Ermessen“ 
im Sinn des § 315 Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB) bedeutet, 
dass die beiderseitigen Interes-
sen angemessen berücksichtigt 
werden müssen. So haben z.B. 
Veränderungen bezüglich Ein-
satzort und Verteilung der Wo-
chenarbeitszeit nach „billigem 
Ermessen“ zu erfolgen.
Weisungen dürfen erteilt wer-
den bezüglich Art, Qualität und 
Ort der Arbeit, der Arbeitszeit 
und ihrer Aufteilung, Überstun-
den, Pausenregelungen, Urlaub, 
Betriebsferien und dem Ord-
nungsverhalten (z.B. Kleidung, 
Rauchen am Arbeitsplatz).
Das Weisungsrecht des Arbeit-
gebers wird begrenzt durch die 
Festlegungen im Arbeitsvertrag, 
durch Gesetze, Tarif- und Be-
triebsvereinbarungen. Anwei-
sungen zur Länge und Lage 
der Arbeitszeit finden so ihre 
Einschränkung in den Arbeits-

natürlich ist die freie Wahl der 
Wohnform oder des Arbeitsplat-
zes die notwendige und aus der 
Sicht der Betroffenen logische 
Konsequenz. 
Vertreter des LWV wie auch von 
Einrichtungsträgern stimmen 
wiederum gewerkschaftlichen 
Forderungen zu, dass bei Inklu-
sion nicht gespart werden dür-
fe. Kommt man unweigerlich zu 

dem Punkt, konkret Dr. Andreas 
Jürgens quasi aufzufordern, in 
dieser Richtung aktiv zu werden, 
ist die Antwort auch klar: ´Der 
LWV Hessen ist ein Zusammen-
schluss der hessischen Landkrei-
se und kreisfreien Städte, die 
seine Aufgaben finanzieren. Als 
Körperschaft des öffentlichen 
Rechts können nur die Einnah-
men die Grundlage für die Aus-
gaben sein. Ende der Durchsage!
Trotz dieses Dilemmas sind 

Die MAV der Wohnstätten im Le-
benshilfewerk Marburg- Bieden-
kopf ist die Interessensvertretung 
für ca. 480 Beschäftigte. Unser Tä-
tigkeitsfeld sind Wohngruppen im 
stationären Bereich, im ambulant 
unterstützten Wohnen (AUW), 
dazu kommen noch offene Hilfen, 
wie der familienentlastende Dienst 
(FED), das Freizeitzentrum (FZZ), 
das begleitete Wohnen in Famili-
en und nicht zu vergessen sind die 
KollegInnen in der Verwaltung, der 
Haustechnik und Hauswirtschaft.
Die Werkstätten im LHW haben 
eine eigene MAV. Gemeinsame 
Themen und Regelungen werden 
in der Gesamt MAV besprochen 
und mit dem Vorstand des LHW 
vereinbart.

Was ist eure Hauptmotivation, 
MAV-Arbeit zu machen?
Die Belastungen und Arbeitsbedin-
gungen für die Beschäftigten haben 
sich im Laufe der letzten Jahre ver-
schlechtert. Die MAV versteht sich 
als Korrektiv und Kontrollorgan für 
die Einhaltung von Arbeitsrechtsre-
gelungen, Tarifen und Vereinbarun-
gen in der Einrichtung. 

Was geht euch bei dem Wort Spar-
politik durch den Kopf?
Seit Jahren wird im Bereich der 
Behindertenhilfe gespart. Die Sen-
kung der Fachkraftquote, weniger 
Personal, kürzere Dienstzeiten und 
damit eine einhergehende Arbeits-
verdichtung sind die Ursachen für 
höhere Krankenstände. Die Men-
schen, die wir betreuen, werden 
zusehends pflegebedürftiger und 
zum Teil verhaltensauffälliger. Das 
bedeutet, dass die Intensität in der 
Betreuung zunimmt. Älter werden-
des Personal und eine hohe Fluktu-
ation sollten beim Personaleinsatz 
berücksichtigt werden.  

Welche Erwartungen habt ihr für 
die nächsten Jahre?
Unsere Erwartungen sind Tarifver-
träge für die Diakonie in Anlehnung 
an die des öffentlichen Dienstes 
und dass es eine ausreichende und 
angemessene Personalbemessung 
gibt. Das wird es aber nicht um-
sonst geben, da ist unser Engage-
ment gefragt und gefordert.
Auf betrieblicher Ebene, erwarten 
wir den positiven Abschluss einer 
Dienstvereinbarung zur Dienstplan-
gestaltung. 
 

zeitgesetzen und Urlaubsrege-
lungen durch Tarifvertrag und 
Bundesurlaubsgesetz. Der Auf- 
und Abbau von Überstunden 
und Mehrarbeit hat im Sinne 
des „billigen Ermessen“ zu er-
folgen.
Ist der Arbeitnehmer nicht ein-
verstanden mit der Anweisung 
des Arbeitgebers, so kann er ge-
richtlich überprüften lassen, ob 
die ergangene Weisung durch 
das Direktionsrecht gedeckt ist.
Es ist auf jeden Fall der Anord-
nung zunächst Folge zu leisten: 
ein unberechtigter Urlaubsan-
tritt oder eine „Arbeitsverwei-
gerung“ kann eine Abmahnung, 
im Extremfall eine Kündigung 
nach sich ziehen. Gerichtsur-
teile konkretisieren das Wei-
sungsrecht in Einzelfallentschei-
dungen und bilden damit einen 
Orientierungsrahmen für die 
Ausgestaltung und Grenzen des 
Direktionsrechts.               uts

Diskussionen wie auf der Burg 
Gleiberg von ihrer Wirksamkeit 
nicht zu unterschätzen, denn: 
Menschen mit einem Handicap 
sind angewiesen auf professio-
nelle Dienstleistungen und die 
haben viel mit guten Arbeits-
bedingungen incl. Vergütung 
zu tun. Interessenvertretungen 
stehen daher unablässig vor der 
Aufgabe, die untrennbare Ver-

knüpfung von Recht 
auf Selbstbestim-
mung / Teilhabe und 
hoher fachlicher Qua-
lität bei Unterstüt-
zungsleistungen mit 
der Fragestellung zu 
verbinden, „was Be-
schäftigte brauchen, 
um gut arbeiten zu 
können“. Jeder ge-
meinsame Diskussi-
onszusammenhang, 
sei es eine Podiums-

diskussion oder eine Tagung wie 
in Göttingen (s. Hauptartikel auf 
Seite 1) ist enorm wichtig, um 
genau diesen Gesichtspunkt, der 
eigentlich bei allen Diskussionen 
um eine tatsächliche Erweite-
rung von Selbstbestimmung 
eine zentrale Rolle einnehmen 
müsste, in den Vordergrund zu 
rücken. Von daher war die 63. 
AKAB-Mitgliederversammlung 
eine erfolgreiche Veranstaltung.

hs

Eine Mitgl ieds-
e inr ichtung
stel l t  s ich vor!

MAV des LHW Marburg-Biedenkopf

v.l.n.r.: Jürgen Süß, Werner Heimberg, Stefan Röhrhoff, Dr. Andreas Jürgens.
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Diakonie
Über den eigenen Schatten springen

Tagung Behindertenhilfe in Göttingen - Zwischen Inklusion und Insolvenz

Am 1. April 2016 gab es für die 
Dienstnehmer (Mitarbeiter) der 
Diakonie im Bereich der Evan-
gelischen Kirche Kurhessen-
Waldeck (EKKW) eine Gehalts-
erhöhung von 2,7%. Letztmalig 
für die nächsten Jahre?  
Derzeit gibt es noch keine 
„neue Ordnung zum Verfahren 
zur Regelung der Arbeitsverhält-
nisse der Mitarbeitenden diako-
nischer Träger“ und damit kein 
Gremium für Gehaltserhöhungs-
verhandlungen für die Diakonie 
Hessen.

Es herrscht „Stillstand“
Soll weiter der Dritte Weg oder 
ein Tarifvertrag für Verhandlun-

gen über die Gehaltserhöhungen 
gelten? Eine leichte Bewegung 
findet wohl für die Branche „Al-
tenpflege“ statt. Hier gibt es seit 
einiger Zeit Gespräche zwischen 
dem Aufsichtsrat der Diakonie 
Hessen und der Gewerkschaft 
ver.di zum Ausloten der Mög-
lichkeit eines Tarifvertrags für 
diese Branche. Für die gesam-
ten anderen Arbeitsgebiete der 
Diakonie wird weiter der Dritte 
Weg (ARK) vom Aufsichtsrat fa-
vorisiert. 
Offen ist, ob in den Gesprächen 
für die Gewerkschaft ver.di eine 
verlässliche Perspektive entsteht 
über einen Tarifvertrag Alten-
pflege zu einem Tarifvertrag für 

Ein durchaus provokanter Titel, 
mit dem die ver.di- Bundesfach-
kommission Behindertenhilfe 
ihre Tagung überschrieben hat.  
100 Betriebsräte aus dem Be-
reich der Behindertenhilfe fan-
den dies aber so interessant, 
dass sie vom 15.-17.06. an die-
ser Tagung in Göttingen teil-
nahmen, denn tatsächlich - es 
ging um nicht weniger als die 
Zukunft unserer Arbeitsplätze. 
Die Tagung rankte sich um das 
Thema Bundesteilhabegesetz. 
Ein erster Gesetzesentwurf 
liegt vor, bis 01.01.2017 soll 
das neue Gesetz in Kraft tre-
ten. Um sich einen Überblick 
zu dem Gesetzesvorhaben zu 
verschaffen wurde die Tagung 
mit einem Referat von Holger 
Stolz (Landesgeschäftsführer 
der Lebenshilfe Niedersachsen) 
eröffnet. Er stellte den aktuel-
len Gesetzesentwurf vor, und 
gab erste Einschätzungen. Was 
die vermeintlich konsequente 
Zentrierung auf die Menschen 
mit Behinderung und deren Be-
dürfnisse bedeutet ist derzeit 
nicht absehbar. Die Gefahr, 
dass das Gesetz zu einem Spar-

gesetz wird schwebt im Raum.
Da es gerade in der Zeit von 
Veränderungen wichtig ist, ver-
lässliche Grundlagen zu haben, 
wurde in der Folge die Frage 
von Tarifbindung beleuchtet. 
Astrid Buchheim vom CeBeeF 
Frankfurt berichtete von dem 
Kampf der Beschäftigten für 
die Geltung des TVöD in ihrem 
Betrieb. Ein steiniger und lan-
ger Weg, der durch große So-
lidarität in der Belegschaft und 
Durchhaltevermögen letztlich 
erfolgreich war. Einig war man 
sich auf der Tagung, dass die 
Geltung des TVöD als Leitwäh-
rung für die Behindertenhilfe 
ein wesentlicher Baustein für 

die Zukunft ist.
Am letzten Tag 
der Veranstal-
tung wurde die 
Tagung mit einer 
Podiumsdiskussi-
on abgerundet. 
Sylvia Bühler 
(ver.di Bundes-
fachbereichsvor-
sitzende), Dr. 
Peter Gitsch-
mann (Bundesar-

beitsgemeinschaft der überört-
lichen Sozialhilfeträger), Axel 
Willenberg (BAG-WfbM) und 
Jürgen Süß (Sprecher ver.di-
Bundesfachkommission Behin-
dertenhilfe) diskutierten über 
das Bundesteilhabegesetz. Was 
gibt es noch zu verändern und 
welche Auswirkungen hat die-
ses Gesetz auf die Menschen 
mit Behinderung und die Be-
schäftigten in der Behinderten-
hilfe.
Mit der abschließenden „Göt-
tinger Erklärung“ machten die 
Tagungsteilnehmer ihre Forde-
rungen an das Bundesteilhabe-
gesetz deutlich (s. a. Seite 2 
dieser Ausgabe).                 js

Halb leer oder 
halb voll?
Bei Tarifkompro-
missen stellt sich 
oft die Frage: Ist 
das Glas halb voll 
oder ist es halb 

leer? So auch bei der Tarifrun-
de 2016 für den öffentlichen 
Dienst, deren Vereinbarung von 
78 % der abstimmenden ver.di-
Mitglieder akzeptiert worden ist.

Seite 2

Göttinger Erklärung zum Bun-
desteilhabegesetz
Hundert Mitglieder von Interes-
senvertretungen aus der Behin-
dertenhilfe haben sich auf ihrer 
Tagung vom 15. bis 17. Juni 
2016 mit den Auswirkungen des 
neuen Bundesteilhabegesetzes 
auseinandergesetzt und einstim-
mig eine Göttinger Erklärung 
verabschiedet.

Seite 3

Mitarbeitervertretung stellt sich vor
Die MAV des LHW Marburg- 
Biedenkopf ist Mitglied im AKAB 
e. V..                            Seite 4

Das Bundesteilhabegesetz wird vieles verändern

Herwig Selzer

die Mitarbeitenden der Diakonie 
zu kommen? Knackpunkt ist auf 
jeden Fall die unterschiedliche 
Einschätzung beider Seiten zum 
Thema „Streik“.
Im November 2012 entschied 
das Bundesarbeitsgericht zum 
Arbeitskampf in kirchlichen 
(Ergänzung: diakonischen) 
Einrichtungen – Dritter Weg. 
Deutlich wurde, dass der 
Dritte Weg möglich bleibt, 
aber Gewerkschaften in die-
ses Verfahren organisatorisch 
eingebunden sind und das 
Verhandlungsergebnis für die 
Dienstgeberseite (Arbeitgeber-
seite) als Mindestarbeitsbedin-
gung verbindlich ist.

Daraufhin hat die Evangelische 
Kirche in Deutschland (EKD), 
sowie andere Landeskirchen, ihr 
Arbeitsrechtssetzungsverfahren 
angepasst. Gewerkschaften ha-
ben nunmehr die Möglichkeit 
unter der Überschrift „Kirchen-
gemäße Tarifverträge“ mitzu-
gestalten. 
Kirchengemäße Tarifverträge 
erscheinen einigen im Vergleich 
zu Tarifverträgen als „Mogelpa-
ckung“. Eine Zusammenarbeit 
könnte fruchtbar für beide Berei-
che sein: Kirche – Diakonie und 
Gewerkschaften.
Es ist an der Zeit über den ei-
genen Schatten zu springen, um 
etwas zu bewegen!                rz



von den Kostenträgern in den 
Vordergrund gestellt – fachli-
che Notwendigkeiten für eine 
gute Betreuung und Inklusion 
von Menschen mit Behinderung 
wurden an die zweite Stelle ge-
rückt. Die Betroffenen selbst 
und das Fachpersonal gerieten 
aus dem Fokus.
Für eine gute Arbeit in der Be-
gleitung und Betreuung unserer 
Klienten brauchen wir gute Vo-
raussetzungen und andere ge-
setzliche Rahmenbedingungen.
. Es darf keine Preiskonkurrenz 
der Anbieter über Personalkos-
ten geben. Ausschlaggebend 
muss die fachliche Qualifikation 
der Dienstleistung sein. Die Ver-
gabe von Teilhabeleistungen, 
die aus öffentlichen Mitteln 
finanziert werden, darf nur an 
tariftreue Anbieter erfolgen.
. Die zuständigen Kostenträger 
müssen eine ausreichende Fi-
nanzierung der Einkommensbe-
dingungen auf dem Niveau des 
Tarifvertrags des öffentlichen 

Dienstes garantieren.
. Betriebliche Strukturen in der 
Behindertenhilfe dürfen nicht 
weiter zersplittert werden, Be-
legschaften dürfen nicht weiter 
gespalten und ihre Interessen-
vertretung damit geschwächt 
werden.
. Prekäre Beschäftigungsverhält-
nisse in Form von Befristungen, 
Zwangsteilzeit, geringfügigen 
Beschäftigungen, kapazitätsori-
entierten Verträgen oder über 
Übungsleiterverträgen müssen 
zurück gedrängt werden.
. Vergütungen für Leistungen 
in der Eingliederungshilfe und 
im Reha-Bereich dürfen nicht 
eingefroren werden, sondern 
müssen kontinuierlich der Preis-
steigerung angepasst werden 
und der allgemeinen Lohnent-
wicklung folgen.
. Die Eingliederungshilfe ist be-
darfsgerecht aus zu finanzieren

Diese Erklärung wurde einstim-
mig angenommen.                

Der Kommentar

Bei Tarifkompromissen stellt 
sich oft die Frage: Ist das Glas 
halb voll oder ist es halb leer? 
So auch bei dem Tarifabschluss 
2016 für den öffentlichen 
Dienst, deren Vereinbarung für 
die rund 2,14 Millionen Beschäf-
tigten von Bund und Kommu-
nen von 78 % der abstimmen-
den ver.di-Mitglieder akzeptiert 
worden ist.
Die Lohnerhöhung von 2,4 Pro-
zent, die rückwirkend ab dem 1. 
März bezahlt wird, und weiteren 
2,35 Prozent ab Februar 2017 
erscheint auf den ersten Blick 
ganz ordentlich. Sollte die Infla-
tion so niedrig bleiben, ist dies 
tatsächlich eine deutliche Ver-
besserung der Reallöhne. Ver.
di-Vorsitzender Frank Bsirske hat 
bei verschiedenen Gelegenhei-
ten immer wieder diesen Aspekt 
hervorgehoben. So kann man/
frau das sehen. Einerseits. Ande-
rerseits entspricht die Erhöhung 
von zusammen 4,75 Prozent 
in zwei Jahren weniger als der 
Hälfte dessen, was die Gewerk-
schaften ursprünglich gefordert 
haben – nämlich sechs Prozent 
mehr Geld bei einer Laufzeit von 
zwölf Monaten!
Apropos Laufzeit: Es wäre wün-
schenswert gewesen, mal wie-

der eine Vereinbarung zu schlie-
ßen, die bereits nach einem Jahr 
kündbar ist. Nicht nur, weil nie-
mand weiß, wie sich Preissteige-
rung und anderes entwickeln. 
Ein Abschluss für zwölf Monate 
hätte auch den Vorteil gehabt, 
dass der gesamte öffentliche 
Dienst inklusive der Bundeslän-
der endlich wieder gleichzeitig 
Tarifverhandlungen führt. Ins-
besondere die schlechter auf-
gestellten Landesbeschäftigten 
hätten davon profitiert.
Bei der betrieblichen Alters-
versorgung haben sich ver.di, 
GEW, GdP und der Beamten-
bund weitgehend durchgesetzt. 
Von der Forderung nach Leis-
tungskürzungen waren Bund 
und Kommunen schon nach 
der zweiten Verhandlungsrunde 
Mitte April abgerückt. Nun ga-
ben sie auch noch die Haltung 
auf, sämtliche Versorgungskas-
sen müssten Zusatzbeiträge er-
heben. Das sollen jetzt nur die 
mit nachgewiesenen Finanzpro-
blemen tun. Deren Versicherte 
müssen künftig einen Eigenbei-
trag von 0,4 Prozent bezahlen, 
die andere Hälfte des Finanzie-
rungsbedarfs tragen Bund und 
Kommunen. 
Gravierender ist, dass ver.di 

und Co. einer Kürzung von 
Weihnachts- und Urlaubsgeld 
zugestimmt haben: Die Jah-
ressonderzahlung wird in den 
kommenden drei Jahren einge-
froren und ab 2017 zusätzlich 
um vier Prozentpunkte abge-
senkt. Damit sollen die Kosten 
der neuen Entgeltordnung zur 
Hälfte ausgeglichen werden. 
Allein am Verhandlungstisch 
und mit Warnstreiks war 
womöglich tatsächlich nicht 
mehr herauszuholen. Einen 
Arbeitskampf aber wollten 
die Gewerkschaften vermei-
den – wohl auch mit Blick auf 
die strapazierten Streikkassen. 
Damit haben sie eine günstige 
Situation verstreichen lassen. 
Denn so reichlich wie derzeit 
werden die Steuern sicher 
nicht auf Dauer sprudeln. So 
gesehen ist das Glas doch eher 
halb leer.

Kurzmeldung

Impressum

Kontakt

Schauen wir doch mal auf den 
Armutsbericht 2016 des Paritä-
tischen Wohlfahrtsverbandes. 
Hier zeigt sich, dass selbst dann, 
wenn die Wirtschaft blüht und es 
immer weniger offizielle Arbeits-
lose gibt, die Armut nicht sinkt. 
15,4 % der Bevölkerung waren 
2014 arm und das obwohl nicht 
mehr das Durchschnittseinkom-
men, sondern nur noch das mitt-
lere Einkommen als Bezugsgröße 
heran gezogen wird. Doch auch 
schon diese Zahlen werden von 
Politik, Wissenschaft und Medi-
en angezweifelt. Es passt einfach 
nicht zum System der blühenden 
Wirtschaft. Doch gehört dies 
wohl auch, wie die immer größe-
re Kluft zwischen arm und reich, 
zur kapitalistischen Normalität.
Selbst unter den Beschäftigten 
beträgt die Armutsrate skanda-
löse 7,5%. Erschreckend auch, 
dass die Armutsquote bei Rent-
nerinnen und Rentner mittler-
weile bei 15,6% liegt. Es führt 
also kein Weg an einer Umver-
teilung des Kapitals vorbei. Als 
Arbeitnehmervertreter sieht 
man hier, wie wichtig es ist sich 
entschieden gegen Lohndum-
ping und Entsolidarisierung 
einzusetzen. Am 07. Und 08. 
Juli findet ein Armutskongress 
der Wohlfahrtsverbände in 
Berlin statt. Mitveranstalter ist 
der DGB.
Es scheint sie also doch zu ge-
ben. Mal sehen, ob Strategien 
dagegen heraus kommen.      se
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Auflage: 5000 Exemplare  

Armut: Gibt es 
das wirklich?

Bericht aus den Einrichtungen
Göttinger Erklärung zum Bundesteilhabegesetz
100 Mitglieder von Betriebsrä-
ten, Personalräten und Mitar-
beitervertretungen aus der Be-
hindertenhilfe haben sich auf 
ihrer Tagung vom 15. bis 17. 
Juni 2016 mit den Auswirkun-
gen des neuen Bundesteilha-
begesetzes auseinandergesetzt 
und eine Bestandsaufnahme 
der bisherigen Veränderungen 
in der Arbeit der Behinderten-
hilfe gemacht. Um eine gute 
und ausreichende Versorgung 
der Menschen mit Behinde-
rung einhergehend mit guten 
Arbeitsbedingungen und einem 
ausreichenden Einkommen für 
das Fachpersonal sicherzustel-
len, haben sich die Teilneh-
merInnen auf die folgende Göt-
tinger Erklärung geeinigt
Die Arbeitsbedingungen in 
der Behindertenhilfe waren 
bereits in den vergangenen 
Jahren unter anderen von Libe-
ralisierung, Budgetierung und 
Wettbewerbsdruck geprägt. 
Fiskalische Argumente wurden 

Halb leer oder halb voll?

Herwig Selzer, BR-Vorsitzender der 
Lebenshilfe Gießen



Stefan Röhrhoff ist seit Juli 
2014 Gewerkschaftssekretär 
im ver.di Landesbezirk Hessen. 
Schwerpunkt seiner Arbeit ist 
das Führen von Tarifverhand-
lungen, u. a. im Bereich der 
Wohlfahrtsverbände sowie in 
Reha-Einrichtungen und priva-
ten Krankenhäusern. Darüber 
hinaus ist er zuständig für den 
Bereich des Sozial- und Erzie-
hungsdienstes, hierzu zählen 
auch die Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe. 

Die Tarifrunde 2016 hatte es 
mächtig in sich: Es ging nicht 
nur um Entgelterhöhungen, ver-
handelt wurde auch eine neue 
Entgeltordnung und die Zusatz-
versorgung für die Kolleginnen, 
die Anspruch darauf haben. 
Warum so viele hochkarätige 
Themen auf einmal?
Dies ist zum einen der Tatsache 
geschuldet, dass für die Entgelt-
ordnung im öffentlichen Dienst 
bereits seit geraumer Zeit mit 
den Arbeitgebern verhandelt 
worden ist. Im Vorfeld der Ta-
rifrunde 2016 hatte man sich 
schon in vielen Punkten geeint, 
so dass es in der Tarifrunde 
selbst nur noch um einige Eck- 
bzw. um die Knackpunkte ging.
Das Thema Zusatzversorgung 
ist von den Arbeitgebern aufge-
macht worden. Sie waren letz-
ten Endes der Auffassung, dass 
die Beschäftigten sich mehr an 
der Zusatzversorgung beteiligen 
sollten, weil ja alle Zusatzversor-
gungskassen Not leidend sind. 
Wie sich in der Tarifrunde her-
ausgestellt hat, gibt es in der Tat 
Zusatzversorgungskassen, die 
finanzielle Probleme haben und 
es gibt welche, denen es gut 
geht. Das Thema Lohnerhöhung 
stand so und so an. 

Zur Entgelterhöhung: 4,75 % in 
zwei Jahren ist weniger als die 
Hälfte dessen, was die Gewerk-
schaften ursprünglich gefordert 
haben – nämlich 6 % mehr Geld 
bei einer Laufzeit von zwölf 
Monaten! Wie schätzt du diese 
Entgeltsteigerung ein?
Zum Lohnabschluss von 4,75 %: 
Wenn man sich andere Branchen 
und Tarifabschlüsse anschaut ist 
es ein Lohnabschluss, der fast 
überall erzielt worden ist. Mein 
Eindruck ist durchaus, dass es 
bei den Beschäftigten eine hohe 
Zufriedenheit gegeben hat; das 
zeigt auch das Ergebnis der Mit-
gliederbefragung. Natürlich ist 
es immer so, wir fordern mehr, 
als wir am Ende kriegen, das ist 
die Realität. Ich glaube, wenn 
wir nur 4 % fordern, würden wir 
nur ein Prozent kriegen. Des-
wegen finde ich die Strategie 
richtig, mehr zu fordern, damit 
wir am Schluss ein annehmbares 
Ergebnis bekommen.

Als hälftiger Ausgleich der 
Mehrkosten wird die Jahress-
onderzahlung im Bereich TVöD 
um vier Prozentpunkte gekürzt 
und drei Jahre lang nicht er-
höht. Wie ist so eine Vereinba-
rung zu erklären?
Die 4% Jahressonderzahlung ist 
die Kompensation für die neue 
Entgeltordnung im öffentlichen 
Dienst. Am Ende von Tarifver-

handlungen stehen doch häufig 
Kompromisse. Die Arbeitgeber 
wollten für die neue Entgelt-
ordnung, von uns eine Gegen-
leistung. Die ver.di Bundesta-
rifkommission hat entschieden, 
dass dies ein gangbarer Weg ist, 
damit endlich eine neue Entgelt-
ordnung in Kraft treten kann. Es 
wird so sein, dass ein Teil der 
Beschäftigten von der neuen 
Entgeltordnung profitiert, ande-
re nicht. 

Ver.di formuliert, dass für die 
Zusatzversorgung ein maßge-
schneidertes Ergebnis erzielt 
werden konnte. Was ist darun-
ter zu verstehen?
Wenn man sich noch mal vor 
Augen führt, was die Arbeitge-
ber ursprünglich wollten, dann 
ist das Ergebnis hinsichtlich der 
Zusatzversorgungskasse ein gu-
tes Ergebnis. Wir haben mit dem 
Ergebnis den Generalangriff auf 
die Zusatzversorgung im öffent-
lichen Dienst abgewehrt. 

Welche Vereinbarungen sind 
sonst noch getroffen worden?
Es wurden zwei Tarifverträge 
verlängert, die uns helfen, Not 
leidende Pflegeeinrichtungen, 
also Krankenhäuser oder Alten-
pflegeeinrichtungen im TVöD 
zu behalten. Zum einen der 
Tarifvertrag zur Zukunftssiche-
rung der Krankenhäuser, dieser 
wurde zeitlich verlängert, zum 
anderen der Tarifvertrag Sozi-
ale Dienste für die Altenpfle-
ge. Diese Tarifverträge sehen 
einen Rahmen vor zur Absen-
kung von Tarifniveaus, wenn 
es eine wirtschaftliche Notlage 
gibt. Diese beiden Tarifverträ-
ge sind am 31.12.2015 aus-
gelaufen und wurden formell 
jetzt verlängert. 

AKAB

Das Interview
„Mehr fordern, um ein annehmbares Ergebnis zu erzielen“

Der AKAB feiert sein 20-jähriges Bestehen auf der Burg Gleiberg

Unterstützt und befördert 
durch die Diskussionen rund 
um das kommende Bundesteil-
habegesetz und seine Folgen, 
sprießen neue Wohnkonzepte 
aus dem Boden. 
Kleinere Wohneinheiten, die 
im Kern dem heutigen sta-
tionären Wohnen gleichen, 
werden in größere Wohn-
komplexe, teilweise in Form 
von genossenschaftlichem 
Bauen, eingeplant. Aus Sicht 
der Menschen mit Beeinträch-
tigung eine begrüßenswerte 
Entwicklung, da es dem Leben 
inmitten der Gesellschaft na-
hekommt. 
Noch näher an der Normalität 
ist das Betreute Wohnen. Das 
steht jedoch in dem Ruf, nicht 
für Menschen mit hohem oder 
sehr hohem Hilfebedarf ge-
eignet zu sein. Auf der Suche 
nach inklusiven aber kosten-
neutralen Wohnmöglichkeiten 
kommen kreative Projekte ins 
Spiel, so wird z.B. Studenten 
kostenfreier Wohnraum in ei-
ner Wohngemeinschaft gebo-
ten, in der die Hälfte der Be-
wohner Menschen mit hohem 
Hilfebedarf sein sollen. Als 
Gegenleistung für das kosten-
freie Wohnen übernehmen die 
Studenten Aufgaben aus dem 
Bereich der Betreuung. 
Ob hierbei dauerhaft tragfähi-
ge Modelle oder kostenneut-
rale Wohnvielfalt entstehen, 
bleibt abzuwarten. Auf jeden 
Fall werden solche Modelle zu 
einem Anstieg von prekären 
Arbeitsverhältnissen und eh-
renamtlicher Arbeit beitragen. 
Die hessischen Arbeitnehmer-
vertretungen sollten diese Ent-
wicklungen kritisch im Auge 
zu behalten. 

Nach Arbeiten 2.0 
und 4.0 kommt jetzt 
Wohnen 2.0. 

Stefan Röhrhoff


